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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1992

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Die Verhaftung zweier Freunde des Asylwerbers kann nicht als konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung gewertet

werden und aus diesem Geschehen ohne Hinzutreten weiterer Umstände kann keine begründete Furcht vor

Verfolgung abgeleitet werden.
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